
                                           
                                           Vereinbarung

                                                           zwischen                                 

                                                   ASV Durlach 02 e.V.
                                                     Liebensteinstraße 1
                                                      76227 Karlsruhe

      - nachfolgend genannt „ASV Durlach 02 e.V.“
 
                                                              und
 
                                              .....……………………….………………….....
 
                                              .....……………………………………………....

 
                                              .....……………………………..……………....
                                                             - nachfolgend genannt „Werbepartner“
 

             Der Werbepartner bucht für das Turmbergstadion: 

             O            Bandenwerbung (Rundumflächen) im Innenbereich Stadion

                            ____________m 

             O            Bandenwerbung auf der Hochtafel (Gegengerade im Stadion)

                            ____________m

             Der Mietpreis beträgt pro laufenden Meter Euro 100,00 + gesetzlicher
             Mehrwertsteuer pro Jahr. 

 
             -  Anfallende Kosten für die Erstellung und Montage trägt grundsätzlich 
                der Werbepartner. 
        
             Der ASV Durlach 02 e.V. hat einen Exklusivvertrag mit dem Unternehmen 
            Werbetechnik Linz abgeschlossen. Das Unternehmen wird für den Verein die 
            Wartung und Reinigung der Werbebanden übernehmen.

 



                                   Vereinbarung - Bandenwerbung                                         

 
             Die Produktion und Montage der Bandenwerbung erfolgt exklusiv durch
             Werbetechnik Linz und wird vom ASV Durlach 02 e.V. zum Selbstkostenpreis 
             von 100,00 €  + gesetzliche Mehrwertsteuer pro laufenden Meter an den
             Werbepartner weiterberechnet. 

             Diese Vereinbarung ist gültig vom 01.07.2010 bis einschließlich 30.06.2011, 
             das heißt für die Saison 2010/2011.
 
             Diese Vereinbarung verlängert sich automatisch um eine weitere Saison, 
             sofern sie nicht bis zum 31.03.2011 von einem der beiden Vertragspartner
             gekündigt wird.
 
             Nach Beendigung des Vertrages wird die Werbefläche neutralisiert.

             Die Platzierung erfolgt nach persönlicher Absprache. 

             Der Verein verpflichtet sich, die Werbefläche in gutem Zustand zu halten. 

             Der Verein kann für Schäden durch Witterungseinflüsse oder höhere Gewalt 
             nicht haftbar gemacht werden.  
             
             Die Bezahlung und Fälligkeit ist zu Beginn eines jeden Spieljahres nach
             Erhalt der Rechnung. 

             Als Gerichtsstand und Erfüllungsort vereinbaren die Vertragspartner Karlsruhe. 

 
           Karlsruhe, ………………………………………              ……………………………………………....
 
           ………………………………………………………..            …………………………………………………
           Vorstand ASV Durlach 02 e.V.                        Werbepartner
                                                                                                                    
                                                            
 
 


